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Schlusswort

Im strategischen Instrumentarium der Gesamtverteidigung

ist die Armee das Machtmittel des Staates, mit dem die
Bereitschaft zur Gewährleistung der sicherheitspolitischen
Ziele b is in die letzte Konsequenz glaubhaft darzutun ist.

Damit hat sich die militärische Landesverteidigung einerseits

in den durch Sicherheitspolitik und Gesamtverteidigung

gegebenen Rahmen einzufügen, anderseits kommt ihr
durch ihre auf die Bewältigung ausserordentlicher Lagen
ausgerichtete Potenz eine ganz besondere politische,
psychologische und materielle Bedeutung zu.

Das primäre Ziel der Armee, vorsorglich eine ausreichende

Dissuasionswirkung zu erzielen, kann nur durch die
Schaffung entsprechender Voraussetzungen in der Zeit des
relativen Friedens durch die Schaffung entsprechender
Voraussetzungen für die Konfliktsbewältigung erreicht werden.
Grundlage ist ein intakter Wille des Volkes, sich im Extremfalle

auch mit militärischen Mitteln zu verteidigen und dafür

auch der Armee die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Dazu gehört nicht nur die Bereitschaft, der Armee als Wehrmann

zu dienen und entsprechend persönliche Opfer zu
bringen, sondern auch der Wille des Volkes und seiner
Regierung, die entsprechenden finanziellen Aufwendungen auf
sich zu nehmen.

Dass die Armee durch die im Gesamtverteidigungskon-
zept vorgesehenen zivilen Massnahmen ergänzt werden
muss, gebietet die staatspolitische Vernunft. Umgekehrt
würde der Verzicht auf die Möglichkeit einer aktiven
Verteidigung die Schweiz wie auch ganz Westeuropa rasch jeder
Handlungsfreiheit im Krisenfall berauben und erpressbar
machen.

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft erwartet, dass
der Aufrechterhaltung der Kriegsbereitschaft der Armee die
ihr zukommende hohe Priorität eingeräumt wird.
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